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Zürich

Zürich. Pflegeabteilungen in Altersheimen sollen

künftig gleich hohe Subventionen erhalten
wie Krankenheime. Mit dieser Gesetzesänderung

will der Zürcher Kantonsrat den Auftrag
erfüllen, den er durch die Annahme der Dübendorfer

Behördeninitiative vor einem Jahr erhalten

hat. Sämtliche Fraktionen begrüssten die
Gesetzesrevision. In Kraft treten kann sie aber
erst, wenn sie im Laufe dieses Jahres vom Volk
an der Urne gutgeheissen wird. Die Regelung
stellt sicher, dass es finanziell keinen Unterschied

mehr macht, ob alte Menschen in
Krankenheimen oder in Pflegeabteilungen von
Altersheimen betreut werden. Werner Heget-
schweiler, Kommissionspräsident, betonte, die
Vorlage sei kostenneutral, da die zehn Millionen
Franken bei den Beiträgen an Akutspitäler abge¬

zogen werden (Regionalzeitung «Anzeiger von
Uster», Uster).

Uetikon am See. Das Pflegeheim Wäckerling-
stiftung absolvierte die erste Runde im Regiona-
lisierungsprozess ohne Probleme. Die Führung
von Krankenheimen ist heute grundsätzlich
Aufgabe der Gemeinden. Deshalb bot der Kanton

den schon an der Belegung beteiligten sieben
Gemeinden die Stiftung zum Kauf an. Der Preis
beträgt fünfundzwanzig Millionen Franken; bei
125 Betten also 200 000 Franken je Bett. Alle
sieben beteiligten Gemeinden hiessen an ihren
Versammlungen den Zweckverband gut. Was fehlt,
sind noch drei Urnenabstimmungen zur
Kreditbewilligung in Meilen, Stäfa und Oetwil.

Zürich. Die Stadt Zürich führt 25 Heime für
Kinder und Jugendliche. Rund ein Viertel der

Unterbringungstage entfällt auf Heiminsassen
aus dem übrigen Kantonsteil, und rund ein
Zehntel hat den Wohnsitz ausserhalb des Kantons.

Die kantonalen Subventionen decken aber
nur rund 2,5 Prozent des Gesamtaufwandes
(rund 50 Millionen Franken). Kanton und Bund
tragen zusammen weniger als 18 Prozent an die
städtischen Heime bei. Nach einer Berechnung
von AL-Gemeinderat Hannes Lindenmeyer
kostet diese Grosszügigkeit die Stadt jährlich rund
20 Millionen Franken, etwa 2 Steuerprozente.

Der Stadtrat hat im Rahmen der Verhandlungen
mit dem Regierungsrat über den Lastenausgleich

den Wunsch nach einer besseren Abgeltung

auch im Bereich der Kinder- und Jugendheime

geltend gemacht. «Über die Aussichten
dieses Vorstosses lassen sich heute noch keine
konkreten Aussagen machen», stellt der Stadtrat

desillusioniert fest («Tagesanzeiger»,
Zürich).
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Gelungener Start ins neue Jahr:

Diplom der Lever Sutter AG

Die Diplomanden freuen sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer
intensiven Ausbildung bei Lever Sutter AG, Münchwilen.

(Foto: J. Schmid)

In den ersten Tagen des neuen
Jahres absolvierten 15 Kandidatinnen

und Kandidaten mit Erfolg
die Prüfung zum Diplomab-
schluss als ausgewiesene Fachkraft

für Hygiene, Reinigung und
Werterhaltung. Dies war bereits
der 15. Diplomtag, den die Firma
Lever Sutter AG seit der Premiere
im Jahre 1986 durchführen
konnte.

In den letzten Jahren hat sich in
breiten Kreisen die Erkenntnis
durchgesetzt, dass fachmännische

und profimässige Reinigung

nach einer soliden und
fundierten Ausbildung verlangt.
Deshalb machen immer mehr
Reinigungsfachleute von der
Möglichkeit Gebrauch, sich
durch den Erwerb dieses
Diploms als ausgewiesene Fachkraft

zu profilieren. Bereits sind
gegen 200 Personen im Besitz
der goldgerahmten Auszeichnung.

Zur Prüfung zugelassen wird,
wer diverse Hausaufgaben
mindestens zufriedenstellend gelöst
und die zur Ausbildungs-Pyramide

zählenden Kurse absolviert
hat:

- Grundkurse I und II

- Hygiene / Reinigung und Umwelt

- Planung / Organisation
- Personalführung / Instruktion

Am Diplomtag weist sich der
Kandidat in drei schriftlichen und vier
mündlichen Prüfungen über sein
Können und Fachwissen aus.

Die Diplomverleihung wurde
musikalisch lebendig umrahmt
durch das Schulorchester Eschli-
kon. Den wohlverdienten
Abschluss des anforderungsreichen

Tages bildete ein kleiner Im-
biss, begleitet von einem guten
Tropfen.

Insertionsschluss
für Geschäftsinserate

am 25.
des Vormonats
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